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don der ihm zulommendenZolle itschädigung in die oben er
wahnte Tilgungekasse ein. RNachdem dagegen die Bundes.
verfassung von 1874 in Wirksemkeit geireten war, ent

dand zwischen Luzern und Uri ein Anstand über die Ver

rechnung der Baukosten fraçlicher (oberen Goitharde)
Straße, da nämlich Uri in die don ihm übungsegemäß

arüber abgelegte Rechnung jür 1878 keine Leistung des
Bundes als Einnahme einstellte, weil durch Art. 30 der

87 4er Bundesverfassung die bieher dem Kanton bezahlten

Zollentschadigungen aufgehoben worden seien. Die Rech-
aung ergab demnach einen Passivsaldo von 24,077 Fr,

dessen Deckung der Kanton Uri zur Halfte von demjenigen

von Luzern verlangte. Dieser derweigerte indeß die An
erlennung der Rechnung und derlangte, daß auch für 1876
und die folgenden Jahre, wie juvor, eine Summe von

24,285 Fr. als Zuschuß des Bundes der Tilgungekasse
zutgeschtieben werde, indem er don der Anschauung aus

zing, daß in der durch Art. 30, Alinea 3 der neuen

Bundesberjassung dem Kanton Uri als einem der vier

Alpenkantone „mit Rücksicht auf seine inlernationalen
AIlpenstraßen“ vom Bunde ausnahmsmeise zugesicherten

ahrlichen Entschadigung von 80,000 Fr. die Zall Ent

schadigung für die aujgehobenen Zoll und Weggelder auf
ner oberen Gotthardstraße noch sortbestehe.

Nachdem diese Differenz nun auch in den folgenden

Jahren forigedauert halle, trat schließlich der Kanton

uzern mit Eingabe vom 20. Juli 1882 beim Bundes-

gerichte klazend auf und dekam, wie unsern Lesern bekanut

ist, durch Urtheil vom 15. Febr. abhin vollstandig Recht
Das Bundesgericht hat in der That, nachdem Urr die

Sinwendung, daß über die Kloz- nicht don ihm, jondern

on einemSchietogerichte *) zu erkennen sei, jallen gelassen
zatte, den Kanton Uri einstimmig als pflichtig erklart,

„aus der in Art. 30 der Bundesverfassung von 1874 vor

jesrheuen Entschadigung des Bundes im Velaufe von

o, Od Fr. einen Beiltag von 21,280 Fr. in die bGe

meinschafterechnung bdetreffend d:e Bauschuld der oberen

Botthardstraße pro 1076 und weiter fur so lange zu er

üllen, bis der Kläger für seine Einzahlungen in die

Tilgungskasse im Berraze von 145,170 Fr. nedst Zinsen
. 4 Prozent bestiedigt sein xird, immerhin in der Mei

rung, daß diese Verzflichtunz nur so lange bestehe, als
IRem Kanton Uri die gedachte Entschädigung des Bundes

ufließt“. Echlu folgi.)

Der GotthardstraßzenProzeß zwischen Luzern
und Uri.

OÄQUUë

wenigen Jahren sogar schon hoher. Jetzt liefert dadon
Italien schon über ein Drittel, während es noch nicht

lange her iñ, daß dessen Einfuhr nicht viel mehr als ein
Zrhnlel der Gesammtrinfuhr der Schweiz ausmachle. Da
die ualienischen Weine billiger, reeller und besser sind alb

diejenigen, welche wir vorher aus der Fremde an ihrer

Stelle bezogen haben, so entspricht die Zunahme der
italienijchen Weineinfuhr bei gleichzeitiger Abnahme der
ienigen der andern Provenierz einem großen wirthschaft
lichen Gewinn, einer Eisparniß an materiellen und geistigen

Mitteln jür das gesammte Land. W.

— Bundeustadt. A Die Ihnen aus der eidg.Staats

rechnung mitgeiheilten Zahlen habe ich, sammt den
Additionssehlern, die zu kontroliten ich keine Gelegenheil
haite, an maßgebender Stelle und ohne daß sie als ein

noch zu bewahrendes Geheimniß aufgesaßt wurden, er

halten. Freilich die eigentliche Vilanz wurde mir nicht
mitgelheilt, weil der Bundestath dieselbe noch nicht sest
zestellt hatte. Das wird vorauesichtlich morgen (16) geschehen.

Dann sollen Sie selbe auch erhallen. Merkwürdig: Jeder
Reporter verwerthet das, was er erfährt, aber wenige nur

änd es, die begreijen, daß mitunter ein Anderer, als sie,

eine erste Nachticht haben kann. Tritt ein solcher Fall ein,
d meinen die meisten, ihnen sei Unrecht geschehen, und

josort geht es an ein Beschweren bei den Herren Bundes

räthen; kein Wunder, daß diesen ob dein Brodneid der Ne
porter zu ekeln berinnt.

— Htilsaraiet. Tie Regierung von Neuenburg hat,

nach der „Gteuzposi“, auj die Anfruge des Bundesrathet

Zereits geantworiet, daß sie nicht auf die Klaßge der Salu

iften hin, sondern auf Verlangen der Staatzanwalischast
ürenkste Maßregeln wider Erxzesse, welche gegen Salutisten

berangen wethen sollen, ergreifen werde. Bern hat noch

wicht geantwortet.

Luzern. dDie konservatide Delegirtenver—
dammlung vom Ostermontag im „Kreuz“ zu Sursee

vulxu Etzengel Versauumlun,) war die seit virlen Jahren

am schwachsten besuuchte. Der „Surs. Landb.“ selbst

spricht nur von 206 Anwesenden, das „Vaterland« schweigt

uder die Zahl der „Delegirten“ ganz. Diese geringe Be

cheilizung beweltt einmal mehr, daß die Opposition gegen
die vier Vundet geseße im Volke im Ganzen eine laue,
qleichgultige Stimmung vorsindet und daß es aller Miltel

einer hohern Demagogie bedarf, um dasfelbe zum

Marsdiren zu bringen. Matschiren wird es schließlich doch,
daran zweifeln wir keinen Augenblick, denn die ultramon

tanen Wahler sind stramm „einexerzit!“ — das muß man

huen lassen!
Der „Landb.“ berichtet über die Verhandlungen wie

folgt:
„Ale Redner traten unter dem Prasidium des Hrn.

Amiesia thalter Amberg auf die HHrn. hr. Segesser, Or.
Zemp, N.g. Rath Fijcher, Nat.Raih Erni, Rat. Ralh Beck
Lein, Staunderath Herzog.

„Hr. Hr. Segesser unterzieht die vier Vorlagen in sehr

popuilãr gehalienem Vortrage einer scharfen, unbarmherzigen
Krilek; in Bezug auf sammtliche Vorlagen kommt der Redner

zum Schluß, daß dieselben verworfen werden müssen; zu
demjelben Resultate gelangen auch die nachfolgenden Redner.
dr. Nat.Rath Dr. Zemp entwirft mit wahrhaft glänzgender
Beredisamkeit ein Bild von der polilischen Lage der Ver

Jangenheit, Gegenwart und Zukunjt; er bespricht das all

mãlige Zustandelommen der großenchristlich schweizerischen
Bolkaopartei ohne Unterschied der Konfession, bekennt seine
feste Ueberzeugung, daß diese Partei die Mehrheit des
Schweizervolkes auemacht und als solche mit Naturnoth
wendigkeit zum Ziele, d. h. zur Vefreiung vom Joche den

gewaltihatigen Radikalismus gelangen wird. Nicht nur,
wril die Gesetze als solche verwerslich sind, sondern in An

betracht der politijchen Lage werden wir ein entschledenes

Nein in die Urne werfen. Hr. Zemp spricht sich schließlich
jür obligatorisches Rejerendum und die Initiative aus und
ieht in der hledurch veranlaßlen Hundebrevision das
endliche Ziel der vereinigten konseroaliven Politik.“

Am 28. Oktober 1826 schlossen die Stände Luzern.

ari, Basel, Solothurn und Tessin ein Konkordat zum
Zwece der Fahrbarmachung der Straße von Basel über

den St. Goithard bis an die italienische Grenze, wodurch

zer Kanton Uri die Verpflichtung übernahm, die Straße

don Flüelen bis Amsteg so auszubauen, daß sie wenig-
dens die Vreite der Bergstraßen habe und ohne Vorspann
befahren werden könne, und die Straße von Goöschenen

zIis an die Tessiner Grenze ganz neu zu erbauen. Um den

anton Uri in den Stand zu setzen, die durch dieses Kon

ordat übernommenen Bauderpflichtungen erfüllen zu loönnen,
chlossen die Staände Luzern und Uri am 24. März 1827

zinen Gesellschaftsverirag ab, worin unter Anderm gesagt

war, daß die erste Erbauung der Strafe GöschenenTessiner
Brenze auf gemeinschaftliche Kosten beider Kantone unter

 nommen und ausgeführt, vom Stande Uri dagegen unter

F halien werden sollle; daß die dasür bendthigten, vom

Kanton Uri aufzunehmenden Gelder von den deiden Stän

den ebenfalls auf gemeinschastliche Rechnung übernommen
und durch weqfelseitige Solidaritat gewährleistet werden
wiltden; daß der aus der definitiven Abrechnung allsällig

sich ergebende Saldo in eine Tulgungekasse übertragen und

Letztete jähtlich, mit Indegriff des dollertrages, von den

beiden Ständen zu gleichen Theilen dis auf die Summe

don 20.000 Fr. gejpiesen werden sollie; daß nach Brzah

aung der durch die aufgenommenen Gelder geschaffenen

Schuld beide Kantone jottzusahren hätten, auf die gleiche
At den Zol sur sich zu bezichen, bis sie ebensals jur

hhre an die Tilgunelasse gemachten Einschüsse sammi—R
eressen zu 4 Prozent grdeci sein würden. Um 13. August
1d26 bewilligte die eidgenossische Tagsatzung dem Kanton

Uri zu obigem Zwecke den Bezug verschiedener Zoll und

Weggeldgebuhren mit der Bestimmung, daß der Brzug

dieser Gebuhren mit Fahrbarmachung der Sunaße beginnen
und so lange sortdauern solle, „bis sowohl Kapital und
Zinse der für die Straße Goschenen Tessiner Grenze ver

wenderen Summen, eingerechnet die jahrlichen Zuschusse in
ine Tilgungskasse fammt deren Imeressen, detilgt sein
verden.“

Rachdem auf Grtund von Nonkordalsvertrag und Tag

atungebeschluß die Strake auszeführt und die Tilgungs
anse gegründet, beziehungeweise grejriesen, und nechdem
durch die 1848er Bundesberfassung das Zollwesen zur

Bundessache erklart worden war, kam zwischen Uri und

dem Bundesraih am 17. Dezember 1849 ein Zoll-
auslojungedertrag zu Stande, wonach der Bund ver

»flichtet wurde, dem Kanlon Uri für die Aufhebung feiner

Waaten, Vieh und Weghebühren eine jahrliche, in vier
Terminen zahibare Entjchadigung von 54,000 Fr. zu be

rahlen und pwar 22. o00 Ir. auf unbeschrankte Zeit,
7.000 Ir. bis zur ganzlichen Amortisation der für die
dahrdarmachung der oberen Straße verwendeten Summen

und 15,000 Fr. dis 1. Dezember 1861 für Tilgung des

ur die Siroe Fluelen:-Goschenen aufgewendeten Bau
apitals. Gemäß der Schlußbestimmung des Art. 8 cit.,

wonach dem Stand Uri das Rezt undenommen bleiben

ollte, „seiner Zeit fur die Fortdauet der sonst erloschen
den Vergülungen von 17,000 und 18,000 Fr. bei den

aständigen Bundesbehorden einzukommen wendele sich
er Kanion Uri am 11. Mai Iid04 an ledtere mit dem

Zesuche um Bewilligung der dertragtmäßig auf vu.Dez.
leichen Jehres wegfallenden 18,000 Fr. der Zolleni
ichadigung auf weilete zehn Jahre, und es kam hierauf
am 16. Dezember 1864 eine diejenige vom 17. Dezember

2b49 modifizirende Uebereinkunft zu Stande, wodurch die

gsammte Zollentschadigung in der jahrlichen Summe von
—XR autgesett und auf unbeschrankte Zeit zuge
ichert wurde.

Unter der Herrschaft dieser gesehlichen und verirags
naßigen Bestimmungen legte Uri an Stelle des Zoll

ettrages jeweilen alllabrlich den Bettag don 21260 Fr.

cEFEidgenossenschaft.
Einfuhr italienischer Weine in die Schweiz. Laut dem

»om italienischen Landwirtthschaftsmir isterium herausge
jebenen vlolletino di Xotizie agrarie wurden im Jahre

.n8 aus Italien in die Schweij 214, 445 metrische Sentner

gegenüber 156,120 metr. Zeninern im Jahre 1dð2) Wein
ingejührt; dadon gingen 105.041 metr. Zeniner über

Fhiasso und 56,742 meir. Zeutner über Luino, der Rest

Iber andere schweiz. Zollstälten ein. Sehr viel italienischer
Wein werde aber auherdem über die frauzöñische und öster

teichische Zollgrenze nach der Schweiz eingejührt; dieser
ist in der Auefuhrstatistik nach diesen beiden Ländern ent

Jalten. Einige osilich und andere sudlich gelegene Provinzen
Zialienz dedienen sich für ihre Weinspeditidnen eben der
Zrennerbahn, bezw. des Seeweges über Marseille statt der
hotihardbahn. So das Bulletino.

Rach den schwelzerischen Zolltabellen betrug im Jahre
1883 die Weineinjuhr über die itallenische Grenze in

Fassern 240287 metrische Zentner, und die (verzollle
Zesammt:Einfuhr der Schweiz 788,083 metrische Zentner
Wein in Fassern und 7237 metrische Zeniner Wein

in Zlaschen. Man kann sonach eine Gesammt Wein
Einsuhr in den Eigenkonsum der Schweiß in den lehten

Jahren von rund 800,000 metrische Zentner als richtig
annehmen. Bei normaler Konsumalionesahigkeit erreicht
zie Einfuhr 1 Milllion Hektoliter, ja sie war noch vor

9 Gemaßz h SB7 des Bertrages von 1827 sollie zur Eumcheidaug

air altsfaligen Austaude uber den Bertrag seldit der geheiat Raih dee

2. Sitandes Bern erbettn werden.

ß


